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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1957

Norm

ABGB §923

Rechtssatz

Die Bezeichnung eines Mantels als "fast unzerreißbar" ist als Zusicherung großer Strapazfähigkeit aufzufassen; Haftung

des Verkäufers für das Fehlen dieser Beschaffenheit.
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